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Pertz noch unbekannten, von Dr. Heller verglichenen Hand­
schrift in St. Omer, über die in einer Abhandlung in den 
Sitzungsberichten der Berliner Akademie nähere Mittheilung 
gemacht ist; als ein weiteres wichtiges Hülfsmittel erwies sich 
die Pariser Originalhandschrift des Continuator Aimoini, der 
einen grossen Theil der Annalen wörtlich abgeschrieben hat; 
eine genaue Collation von A. Molinier zeigte, wie willkürlich 
der Text der früher benutzten Ausgaben war. In den ge­
nannten Sitzungsberichten ist auch ein verbesserter Abdruck 
der kleinen Lorscher Frankenchronik (Annales Laurissenses 
minores) unter Benutzung einer Handschrift in Valenciennes 
gegeben. In Havre ward die Handschrift der Gesta abbatum 
Fontanellensium von Dr. Löwenfeld verglichen. — Eine 
besondere Reihe bilden die Deutschen Chroniken, von denen 
die erste Hälfte des vierten Bandes die Limburger Chronik 
enthält, auf Grund eines reichen handschriftlichen Materials in 
wesentlich verbesserter Gestalt herausgegeben vom Archivar 
Wyss in Darmstadt, der den Schreiber Tileman Elhen von 
Wolfhagen als Verfasser ermittelt und zur Feststellung seiner 
Sprache eine bedeutende Anzahl von ihm geschriebener Ur­
kunden aus den Archiven zu Wiesbaden und Limburg nebst 
einem ausführlichen Glossar beigefügt hat. Demnächst wird 
der Druck der Kaiserchronik, bearbeitet von Dr. Schröder 
in Göttingen, beginnen, der neuerdings noch Handschriften aus 
den Bibliotheken des Fürsten Waldburg-Zeil, des Grafen 
Schönborn zu Pommersfelden und aus der k. Bibliothek zu 
Kopenhagen benutzt hat.

In der Abtheilung Leges erschien die erste Hälfte der 
Formelsammlungen Merovingischer und Karolingischer Zeit, 
bearbeitet von Dr. Zeumer, und gleichzeitig die Ausgabe der 
Pariser Handschrift der früher sogenannten Carpentierschen 
Formeln in Tironischen Noten in phototypischer Nachbildung 
mit Erklärung von Director Schmitz in Köln, die auch für 
ein wichtiges Capitulare Ludwigs d. Fr. in Betracht kommt. 
Dr. Zeumer hat inzwischen die Alamannischen Formeln mit 
Hülfe der Handschriften in München und Sangallen bearbeitet 
und ihnen bereits eine eingehende kritische Abhandlung im 
3. Heft des 8. Bandes des N. Archivs gewidmet. Begonnen 
und ziemlich weit vorgeschritten ist der Druck bei der Aus­
gabe der Lex Ribuaria von Prof. Sohm in Strassburg, die 
verbunden mit der kleinen Lex Chamavorum sich als zweites 
Heft an den 5. Band der Leges in der Folioausgabe anschliesst, 
für welchen ausserdem eine neue Ausgabe der Lex Romana 
Utinensis in Aussicht genommen ist, während die Lex Wisi­
gothorum später die Sectio I der Quartausgabe eröffnen wird. 
— Auch der Druck der neuen Ausgabe der Capitularien von 
Prof. Boretius in Halle ist in gutem Fortgang; mit dem


